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RS OGH 1989/10/12 13Os125/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1989

Norm

StGB §43

StGB §43a

Rechtssatz

Nach § 43 StGB ist die bedingte Nachsicht einer Freiheitsstrafe (von nicht mehr als zwei Jahren) nur in ihrer Gesamtheit

zulässig; die bedingte Nachsicht eines Teiles einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten ist auch nach § 43

a StGB nicht möglich.
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